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Mitteilung des Präsidenten des Sicherheitsrats  

 Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben folgende praktische Maßnahmen geprüft, 

die unbeschadet des in Artikel 24 Absatz 3 der Charta vorgesehenen Berichts des Sicher-

heitsrats und der Berichte der Nebenorgane an den Rat und zusätzlich zu den in der Mittei-

lung des Präsidenten des Sicherheitsrats vom 26. Juli 2010 (S/2010/507) und in der Mittei-

lung des Präsidenten des Sicherheitsrats vom 17. Dezember 2012 (S/2012/937) enthaltenen 

Maßnahmen dazu beitragen könnten, die Wirksamkeit der Arbeit des Rates weiter zu ver-

bessern und die Kontinuität der Arbeit seiner Nebenorgane sicherzustellen. 

 Zu diesem Zweck haben die Mitglieder des Sicherheitsrats die nachstehenden prakti-

schen Maßnahmen vereinbart. 

 Es wird angeregt, die Vorsitzenden der Nebenorgane frühzeitig zu ernennen. Zu die-

sem Zweck werden die Ratsmitglieder so früh wie möglich nach jeder Wahl der Mitglieder 

des Sicherheitsrats den in der Mitteilung des Präsidenten des Sicherheitsrats vom 17. De-

zember 2012 (S/2012/937) genannten informellen Konsultationsprozess einleiten. 

 Unbeschadet der Jahresberichte der einzelnen Nebenorgane wird den Vorsitzenden 

der Nebenorgane nahegelegt, denjenigen Mitgliedern des Rates, die den Vorsitz überneh-

men, eine informelle schriftliche Unterrichtung über die während der Amtszeit des schei-

denden Vorsitzes geleistete Arbeit zu übermitteln, und nach Bedarf informelle Sitzungen 

mit dem neuen Vorsitz abzuhalten. 

 Dieser Unterrichtung werden die Dokumente beigefügt, die während der Amtszeit 

des scheidenden Vorsitzes verabschiedet wurden, sowie alle inoffiziellen Dokumente oder 

Hintergrundinformationen, die nach Erachten des scheidenden Vorsitzes für den neuen 

Vorsitz sachdienlich sein könnten, einschließlich der von dem jeweiligen Nebenorgan erör-

terten Entwürfe. Da diese Dokumente und Informationen möglicherweise nicht öffentlich 

sind, werden sie den Mitgliedern, die die Vorsitze übernehmen, baldmöglichst bereitge-

stellt, sobald über die Vorsitze entschieden wurde, und im Falle neu gewählter Mitglieder, 

wie in Abschnitt XIII der Anlage zur Mitteilung des Präsidenten vom 26. Juli 2010 

(S/2010/507) vorgesehen, während der sechs Wochen unmittelbar vor Beginn ihrer Amts-

zeit. 

 Das Sekretariat kann den scheidenden Vorsitzenden bei der Erstellung der Hinter-

grundinformationen unterstützen, der Vorsitzende trägt jedoch die Verantwortung. 

 Den scheidenden Vorsitzenden wird nahegelegt, Informationssitzungen mit den neu-

en Vorsitzenden abzuhalten, auch mit Unterstützung des Sekretariats. 

 


